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Zusammenstellung 
des 

Entwurfs eines Gesetzes über versorgungsrechtliche Maßnahmen 
- Beilage 4740 -

mit den 

Beschlüssen der Ausschiisse für Besoldungsfragen uncl für den Staatshaushalt 

Der Ausschuß für Rechts- und Verfassungsfragen hat gegen die Beschlüsse der heiden Aussd1iisse keine 
rechtlichen Bedenken e1·l10hen. 

Gesetzesvorlage: 

Entwurf eines Gesetzes 
iiher versorgnngsrechtliche Maßnahmen 

Z w e i t e r A b s c h n i i t : -::) 

Ände1·ung des Bayerischen Beamtengesetzes 

Art. 2 

Das Bayerische Beamiengesetz vom 28. Okioher 
1946 (GVBI. S. 349) wird wie folgi geändert: 

1. Dem Art. 11 Abs. 1 werden folgende Sätze an
gefügt: 

„Die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit 
darf erst erfolgen, wenn der Beamte das sieben
undzwanzigste Lebens.Jahr vollendet hat. Der 
Beamte bleibt bis dahin Beamter im Pr,obedienst." 

·~) Erster Abschnitt der Gesetzesvorlage siehe Seite 7. 

Beschlüsse der Ausschiisse: 
(Soweit nirltt besonders vermerkt, sind es clie Bescltliisse cler Ausschiisse 

tiir Besoldungsfragen uncl für clen Slnntshnnshnl!) 

Gesetz 
zur Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

und über versorgungsrechiliche Maßnahmen 

Erster Abschnitt: 

üherschrifi 
Unverändert 

Art. 1 
' . 

Das Bayerische Bearntengeseb: vom 28. Oktober 
1946 (GVBL S. 349) in der Fassung der Gesetze vom 
8. März 1950 (GVBI. S. 57) und vom 16. September 
1952 (GVBI. S. 255) wird wie folgt geänderi: 

L Unverändert 

2. (neu) 
Art. 29 erliäH folgende Fassung: 

„Die zur Ausfülirung der Art. 25 his 28 not
wendigen Vorschriften iiher die Nebentätigkeit 
der Beamten erläßt die Staatsregierung durch 
Rechtsve.rordnung. In ihr kann bestimmt wer
den, oh und inwieweit der Beamte für eine im 
öffentlichen Dienst ausgeiibte oder auf Anord· 
nung, Vorschlag oder Veranlassung seines Dienst
vorgesetzten iihernommene Nebentätigkeit eine 
Vergütung erhält oder eine erhaltene Vergiituug 
abzufiiliren hat." 

3. (neu) 
Art. 39 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Das Landespersonalamt besteht aus neun 
MitgJieclern." 

4. ·(neu) 
Art. 40 Ahs. 3 erhlilt folgende Fassung: 

„(3) Unter den Mitgliedem des Landespersonal
amtes sollen sielt in der Regel befinden: Ein 
Ricliter, je ein Beamter der inneren Verwaltung 



1. 

Gesetzesvorlng·e: 

2. In ArL 93 wird folgender AJJs. 2 neu eingefügt: 
„ (2) Der Beamte im Probedienst mit Dienst

bcziigeu ist in den Ruhestand zu versetzen, 
wenn er infolg·e Krankheit, Verwundung 
oder sonstiger Schädigung, die er sich ohne 
grobes Verschulden bei Ausübung oder aus 
Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, 
dienstunfähig geworden ist. ""Wird ein 
Beamter im Probedienst, der· in eine Plan
stelle eingewiesen ist, wegen Dienstunfähig·· 
keit oder Erreichung der Altersgrenze, ohne 
daß die iu Satz 1 genannten Voraussetzungen 
vorliege11, entlassen, so kann ihm auf Zeit 
oder lebenslä:nglich ein Unterhaltsbeitrag 
bis zm Höhe des g·esetzlichen Ruhegehalts 
gewährt werden, wenn er ununterbrochen 
mindestens 6 Jahre Beamter mit Dienst
bezügen ·war. Die Entscheidung trifft die 
oberste Dienstbehörde, bei Staatsbeamten 
mit Zustimmung des Staatsministeriums der 
Finanzen. Sie kann ihrn Befugnis mit Zu
stimmung des Staatsministeriums der Fi
nanzen auf andere Behörden übertragen." 

Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 
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Beschliisse der Ausschüsse: 
(Soweit nicht besonders ''crmcrk!, sind es die ßcsd11iisse der Aussd1iissc 

fiir ßcsoldungsfrugen und für den Stautshnnslrnlt) 

und cler Finanzverwaltung, ein Hocl1sclrnlleh1·e.r, 
je ein Vertreter cler Kommunalverwaltung und 
der nach § 4 des Senatsgesetzes anerkannten 
Spitzenorganisationen der Berufsbeamten sowie 
unabhängige Persönlicl1keiten, die nicht Berufs
beamte sind. Es werden die Vertreter der Spit
zenorganisationen der Berufsbeamten von die
sen .und der. Vertreter der Kommunalverwal
tung von den kommunalen Spitzenverbänden 
vorgesclilagen." 

5. ht ArL 93 wird folgender Abs. 2 neu eingefügt: 
„(2) Der Beamte im Probedienst mit Dienst

be~digen ist in den Ruhestand zu versetzen, 
weun er infolge Krankheit, Verwundung 
oder sonstiger Schädigung, die er sich ohne 
grobes Verschulden bei Ausübung oder aus 
Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, 
dienstunfähig geworden ist. Wird ein 
Beami.er im Probecliens! wegen Dienst
unfähig·keit oder Erreichung· der A.lters
gTenze, ohne daB. die in Satz 1 genannten 
Voraussetzungen vorliegen, entlassen, so 
kann ihm auf Zeit oder lebenslänglich 
ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des 
g·esetzlichen Ruhegehali.s ~gewährt wer
den, 'veun er ununterbrochen mindestens 
3 Jahre Beamter mit Dienstbezügen war. 
.Die Entscheidung trifft die oberste Dienst
behörde, bei Staatsbeamten mit Zustim-
mung des Staatsministeriums der Finanzen„ 
Sie kann ihre Befugnis mit Zustimmung 
des Staatsministeriums der Finanzen auf 
audere Behörden übertragen." 

Der bisherige Abs. 2 wird Abs; 3. 

6. (neu) 
Nach Art. 95 whd folgender Art. 95 a eingefüg·t: 

„Art. 95 a 

(1) Bei richterlichen Bea1nfen entscl1eiden über 
die Durchführung des Verfahrens sowie über die 
Versetzung in den Ruhesiund (Art. 95 Abs. 3 

.und 4) die Dienststrafkammern uls Dienstkam
mern und der Dienststrafsenat nls Dienstsenat. 
Auf das Verfahren finden die Vorsclll'iften der 
Dienststrafordnung mit der Maßgabe Anwen
dung, daß von der Einleitungsbehörde an Stelle 
des Antrags auf Einleitung des Dienststrafver
fahrens der Antrag auf D11rchführung des V er
faluens und an Stelle cler Anschuldig·img·sscluift 
der Anfrag auf Ruhestandsversefzung wegen 
Dienstunfähigkeit einzureichen ist. 

(2) Sobald cler Dieustvorgesetzte clem ricliter
Jicben Beamten oder seinem P:llege1· nnch A1·t. 95 
Abs. 1 mitgeteilt hat, claß. die Versetzung in den 
Ruhestand beabsichtigt ist, kann die. Dienst
kammer auf Antrag· cler Einleitung·sbehörde den 
ricltterliclien Beamten vorläufig· seines Dienstes 
entheben. Eine iiber clie Vorscluift des Art. 95 
Abs. 3 Sati 3 hinausgehende Einbehaltung der 
Di1?nsfüeziig·e .ist _in diesem Falle niclit zulässig-." 
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Gesetzesvorlage: 

3. In Art. 100 Abs. 1 wird folgender Satz 2 neu ein
gefügt: 

„Der Dienstzeit als Beamter steht die Zeit gleich, 
in der der Beamte als Beamtenanwärter den für 
seine Laufbahn vorgeschriebenen Vorbereitungs
dienst abgeleistet oder in der er vor seiner Er
nennung im Vollzugsdienst der Polizei gestanden 
hat." 

4. Hinter Art. 100 werden folgende Artikel eingefügt: 

„Art. 100 a 

Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach Art. 100 
erhöht sich um die Zeit, die auf Grund gewährter 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Un
rechts anzurechnen ist. 

Art. iOO b 

Hat ein Beamter, der am 8. Mai 1945 irri 
Dienste eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
im Reichsg·ebiet stand, nach diesem Zeitpunkt aus 
anderen als beamtenrechtlichen Gründen kein 

. Amt bekleidet, so ist die Zeit ruhegehaltfähig, 
wäh.rend der er im öffentlichen Dienst als Ange
stellter oder Arbeiter tätig gewesen ist oder sich 
in Kriegsgefangenschaft befunden hat. Auch ohne 
eine solche Tätigkeit oder eine Kriegsgefangen
schaft wird die Zeit zwischen dem 8. Mai 1945 und 
dem 31. März 1951 für die Berechnung des Ruhe
g·ehalts als ruhegehaltfähige Dienstzeit berück
sichtigt. Für die Zeit einer nach dem 31. März 1951 
außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübten 
Tätigkeit findet § 73 des Gesetzes zu Art. 131 GG. 
vom 11. Mai 1951 (BGBl. I S. 307) entsprechende 
Anwendung; Art. 101 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 dieses 
Gesetzes bleiben· unberührt. 

Art. 100 c 

(1) Als ruheg·~haltfähig gilt die Dienstzeit, in 
der ein Beamter vor seiner Ernennung nach Voll
endung des dreißigsten Lebensjahres 
1. berufsmäßig im Dienst der früheren Wehr

macht oder im früheren Reichsarbeitsdienst 
gestanden hat oder 

2. nicht berufsmäßig im Dienst der früheren 
Wehrmacht gestanden hat und einen Beamten
schein oder Anstellungsschein erhalten hat oder 

3. als Inhaber eines Versorgungsscheins oder 
als Militäranwärter oder als Anwärter des 
früheren Reichsarbeitsdienstes im Dienst eines 

Beschlüsse der Ausschüsse: 
(Soweit nid1t besonders vermerkt, sind es die Besd11iisse der Aussdtiisse 

filr Besoldungsfragen und für den Staatshauslrnlt) 

7. (neu) 
Dem Art. 99 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Der Wohnung·sg·eldzusclrnß (Abs. 1 
Nr. 2) ist mit dem Satz fih die Ortsklasse A an
zusetzen, und zwai• ·aucl1 dann, wenn de1• Beamte 
einen Wohnungsg·eldzusclrnß nicht oder nur teil
weise bezogen hat." 

BeschlußdesAusschussesfiirdenStuu!shnushalt: 

Bei Art. 1 entfällt Ziffer 7. 

8. Unverändert 

9. Nach Art. 100 werden folgende Artikel ein
gefügt: 

„Art. 100 a 

Unverändert 

Art. 100 b 
Hat ein Beamter, der am 8. Mai 1945 im 

Dienste eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
im Reichsgebiet stand, nach diesem Zeitpunkt 
aus anderen als beamtenrechtlichen Gründen 
kein Amt bekleidet, so ist die Zeit ruhegehalt
fähig, während der er im öffentlichen Dienst 
als Angestellter oder Arbeiter tätig gewese11 ist 
oder sich in Krfogsgefangenschaft befunden hat. 
Auch ohne eine solche Tätigkeit oder eine Kriegs
gefangenschaft wird die Zeit zwischen dem 
8. Mai 1945 und dem 31. März 1951 für die Be
rechmmg des Ruheg·ehalts als ruheg;ehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt. Für die Zeit einer 
nach dem 31. März 1951 außerhalb des öffent
lichen Dienstes ausg·eübten Tätigkeit findet § 73 
des Gesetzes zu Art. 131 GG. vom 11. Mai 1951 
(BGBl. I S. 307) in der Fassung vom 1. Septem
ber 1953 (BGBI. I S.1288) entsprechende Anwen
dung; Art. 101 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 des Baye
rischen Beamtengesetzes bleiben unberührt. 

Art. 100 c 

Unverändert 



Gesetzesvorlage: 

öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Reichs
gebiet voll beschäftigt gewesen ist. 

(2) Art. 100 Abs. 1 Nr. 2, 4 und Abs. 2 sowie 
Art. 100 a gelten entsprechend. 

Art. 100 d 

Die Zeit eines nicht berufsmäßig abgeleisteten 
Wehrdienstes sowie einer Kriegsgefangenschaft 
gilt als ruhegehaltfähig, soweit durch sie die 
Ernennung zum Beamten über das dreißigste 
Lebens.jahr hinaus verzögert worden ist. Die Zeit 
einer Kriegsgefang·enschaft, die über den 31. De
zember 1946 hinaus gedauert hat, ist vom 1. Ja
nuar 1947 an in jedem Falle ruhegehaltfähig." 

5. In Art. 101 Abs. 1 Satz 1. wird die Nr. 2 durch fol
gende Fassung ersetzt: 
„2. im öffentlichen Dienst in einein außerdeut

schen Staate oder im Dienst einer zwischen
staatlichen oder überstaatlichen öffentlichen 
Einrichtung gestanden hat." 

6. Hinter Art. 118 wird folgender Art. 118 a ein
gefügt: 

„Art. 118 a 

Der Witwe und den Kindern eines Beamten 
im Probedienst, dem nach Art. 93 Abs. 2 Satz 2 
ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist oder 
hätte bewilligt werden können, kann die oberste 
Dienstbehörde die in den Art. 113 bis 118 vor
gesehene Versorgung bis zur gesetzlichen Höhe 
als Unterhaltsbeitrag auf Zeit oder lebenslänglich 
bewilligen. Art. 93 Abs. 2 Satz 3 und 4 finden 
Anwendung." 

7. Hinter Art. 127 wird folgender Art. 127 a ein-
gefügt: 

„Art. 127 a 

(1) Ist der Dienstunfall eines Polizeibeamten 
der Besoldungsgruppen A 8 c bis A 8 a die Folge 
eines tätlichen Angriffs oder Widerstandes oder 
einer sonstigen, durch die Eigenart des Polizei
dienstes begründeten, während der Ausübung des 
Dienstes gegenwärtigen Gefahr für Leib und 
Lehen, so bemessen sich die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nach der Dienstaltersstufe der Be
soldungsgruppe A 7 a, die der Beamte bis zur 
Vollendung des fünfundsechzigsten Lebens.rahres 
hätte erreichen können, wenn er im Zeitpunkt 
des Dienstunfalls in die Besoldungsgruppe A 7 a 
befördert worden wäre. 

(2) Wird ein Polizeibeamtenanwärter infolge 
eines Dienstunfalls der in Abs. 1 bezeichneten 
Art entlassen, so ist eine Versorgung nach den 
Grundsätzen des Art. 135 zu gewähren. Dabei 
gelten als ruhegehaltfähige Dienstbezüg·e die Be
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in 
der der Beamtenanwärter bei regelmäßig ver
laufener Dienstlaufhahn erstmalig planmäßig an
gestellt worden wäre. Art. 7 Abs. 4 des Gesetzes 
über die Organisation der Polizei in Bayern vom 
28. Oktober 1952 (GVBI. S. 285) bleibt unberührt." 
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Bcschliisse der Ausschüsse: 
(Soweif 11id1t besonders verme1·kt, sind es die Besd1liisse der Anssd1iissc 

l'iir ßesolclnugsfrngen nncl fiir den Stnatshnuslrnl!) 

Art. 100 c1 

Unverändert 

to. Unverändert 

1.1. Nach Art. 1:18 wird folgender Art. Ü8 a ein
gefügt: 

Im i.ibrigen 
Unverändert 

12. Nach Art. 127 ·wird folgender Art. 127 a em
gefiigt: 

Im übrigen 
Unverändert 



li 

Gesetzesvorlage: 

8. Dem Art. 148 Abs. 2 Satz 3 in der Fassung des 
Gesetzes vom 8. März 1950 (GVBl. S. 57) wird 
folgender Halbsatz angefügt: 

„sowie für Verzögerungen, die infolge der 
Verhältnisse der Kriegs- und Nachkriegszeit 
ohne einen von den Beteiligten zu vertreten
den Grund eingetreten sind." 

9. Hinter Art. 172 wird folgender Art. 172 a ein
gefügt: 

„Art. 172 a 

(1) Als Reichsgebiet im Sinne dieses Gesetzes 
gilt das Gebiet des Deutschen Reiches bis zum 
31. Dezember 1937 in ·seinen jeweiligen Grenzen, 
nach diesem Zeitpunkt in den Grenzen vom 
31. Dezember 1937. 

(2) Dem Dienst bei einem öffentlich-recht
lichen Dienstherrn im Reichsgebiet im Sinne der 
Art. 100 b und 100 c steht gleich 

1. für Personen deutscher Staats- oder Volks
zugehörigkeit aus den nach dem 31. Dezember 
1937 dem Deutschen Reiche angegliederten 
Gebieten, 

2. für volksdeutsche Vertriebene und Umsiedler 

die gleichartige Tätigkeit im Dienste eines öffent
lich - rechtlichen Dienstherrn im Herkunftsland 
oder ihm angegliederten Gebiet." 

Dritter Abschnitt:. 

Ergänzung des Gesetzes über Gehalt, Ruhegehalt 
und Hinterbliebenenversorgung der Mitglieder der 

bayerischen Staatsregierung 

Art. 3 

In das Gesetz über Gehalt, Ruhegehalt und Hin
terbliebenenversorgung der Mitglieder der baye
rischen Staatsregierung vom 5. September 1946 
(GVBL S. 369) in der Fassung des Gesetzes vom 
19. Januar 1953 (GVBL S. 9) wird hinter Art. 11 fol
gender Art. 11 a eingefügt: 

„Art. 11 a 

Die Staatsregierung kann früheren bayerischen 
Ministern und Staatssekretären, die keinen Anspruch 
auf Ruhegehalt haben, nach Vollendung des fünf
undsechzigsten Lebensjahres oder bei Eintritt dauern
der Dienstunfähigkeit sowie ihren Hinterbliebenen 
bei Bedürftigkeit einen Unterhaltsbeitrag im 
Höchstbetrag der Versorgungsbezüge aus der Be
soldungsgruppe A 2 b gewähren. Abschnitt XI des 
Bayerischen Beamtengesetzes findet entsprechende 
Anwendung." 

Beschliisse der Ausschiisse: 
(Soweit nicht hesonclcrs vermerkt, siml es clie Besd11iisse clcr Ausscl1iisse 

fiir Besolclungsfragen uncl fiir clen Stuntshnuslrnlt) 

13. Unverändert 

14. Nach Art. 172 wird folgender Art. 1. 72 a ein
gefügt: 

Im übrigen 
Unverändert 

Zweiter Abschnitt: 

Überschrift 

Unverändert 

Art. 2 

Unverändert 



Gesetzesvorlage: 

Erster Abschnitt: 

Zahlung von einmaligen Jahreszuwendungen 
an Versorgungsempfänger 

Art. 1 

(1) Die am 1. Juni 1952 vorhanden gewesenen 
Versorgungsempfänger des Bayerischen Staates, und 
zwar die Empfänger 
a) von Versorgungsbezügen (Wartegeldern, Ruhe

gehältern, Witwen- 1mcl Waisengeldern und Un
terhaltsbeiträg·en) einschlief!lich Emeritenbezügen 
(Art. 11 des Gesetzes über die Verhältnisse der 
Lehrer an wissenschaftlichen Hochschulen vom 
15. November 1948 GVBl. S. 254) und Verschol
lenenbezügen nach § 106 des Deutschen Beamten
gesetzes, Art. 121 des Bayerischen Beamten
gesetzes, 

b) von Übergangsgehältern und Übergangsbezügen 
nach § 37 und § 52 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 63 des Ge~etzes zu Art. 131 GG. vom 11. Mai 
1951 (BGBJ. I S. 307) und mit§ 13 des Bayerischen 
Gesetzes zu Art. 131 GG. vom 31. Juli 1952 
(GVBl. S. 235), 

er halten. eine einmalige J ahreszu wend ung. 

(2) Die Jahreszuwendung beträgt 50 v. H. des 
Bruttomonatsbetrages des Versorgungsbezuges ein
schlief!lich etwaiger Kinderzuschläge. Zum Brutto
versorgungsbezug rechnet die auf Grund des § 2 des 
Gesetzes vom 20. November 1951 (GVBL S. 223) ab 
L Oktober 1951 gewährte Zulage. 

(3) Bei der Berechnung der Jahreszuwendung 
ist der Versorgungsbezug ~u Grunde zu legen, der 
den in Abs. 1 bezeichneten Personen für den Monat 
Juni 1952 vor Anwendung der Ruhensvorschriften 
des Art. 142 des Bayerischen Beamtengesetzes und 
des § 37 Abs. 3 des Gesetzes zu Art. 131 GG. in Ver
bindung mit § 13 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes 
zu Art. 131 GG. zustand. 

(4) Bei den Bezügen, auf die ein Rechtsanspruch 
nicht besteht und die für einen nach dem 1. Januar 
1952 liegenden Zeitraum bewilligt worden sind, ist 
die Jahreszuwendung für Jeden Monat des Jahres 
l 952, für den keine Zahlung geleistet worden ist, lJm 
je ein Zwölftel zu kürzen. 

(5) Auf die Jahreszuwendung sind die Ruhens
vorschriften des Art. 142 des Bayerischen Beamten
g·esetzes sowie des § 37 Abs. 3 des Gesetzes zu 
Art. 131 GG. in Verbindung mit § 13 Abs. 2 des 
Bayerischen Gesetzes zu Art. 131 GG. nicht anzu
wenden. 

(6) Ist für den Monat Juni 1952 Sterbegeld auf 
Grund des Art. '109 des Bayerischen Beamtengesetzes 
gezahlt worden, sei ist die Jahreszuwendung aus dem 
Teil des Sterbegeldes zu berechnen, der auf den 
Monat Juni 1952 trifft. 

(7) Bereits g·eleistete Vorschüsse sind anzu
rechnen. 

7 

Bescldiisse der Ausschiisse: 
(Soweit nicht besonders vermerkt, sind es die Besdtliisse der Aussd1iissc 

liir Besoldungsfrngen und liir den Slantshnushnll) 

Dritter Abschnitt: 

Überschrift 
Unverändert · 

Art. 3 

Unverändert 
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Gesetzesvorlage: 

(8) Einen weiteren halben Monatsbezug für die 
Zeit bis 31. März 1953 erhalten die am 1. Dezember 
1952 vorhanden gew~senen Versorgungsempfänger 
des Bayerischen Staates. Die Absätze 1 bis 3 ·und 
5 bis 7 gelten.entsprechend. 

Vierter Abschnitt: 

Sonstige Bestimmu.ngen 

Art. 4 

(1) Versorgungsbezüge nach § 27 a des Einsatz
fürsorge- und Versorgungsgesetzes vom 6. Juli 1939 
(RGBL I S. 1217) in der Fassung der Gesetze vom 
20. Augüst 1940 (RGBl. I S. 1166) und vom 7. Mai 
1942 (RGBl. I S. 286), di·e auf einem vor dem 7. No
vember 1946 eingetretenen Versorgungsfall benthen, 
werden mit Wirku11g vom L April 1955 ab nicht 
mehr gezahlt. 

( 2) Versorgungsbezüge, die gem. § 27 a des Einsatz
für.sorge- und Versorgungsgesetzes festgesetzt waren, sind 
nach Maßgabe der beim Eintritt des Versorgungsfalles gel
tenden allgemeinen versorgungsrechtlichen Bestimmungen 
neu festzusetzen. 

----- - -~--~··· ·-- ·- ------------------ -

Beschliisse der Ausschiisse: 
(Soweit nicltt besonders vermerkt, sind es die Beschliisse der AussC11iisse 

für Besoldungsfrugen und riir den Stantsltauslrnlt) 

Überschriften 
Unverändert 

Art 4 

(1) Erhöhungen von Versorgungsbezügen auf 
Grund des § 27 a des Einsaizfiirsorge- und Versor
gungsgesetzes vom 6. Juli 1939 (RGBL I S. l217) in 
der Fassung. der Gesetze vorn 20. August .1940 
(RGBl. I S. 1166) und vom 7. Mai 1942 (RGBL I 
S. 286) entfallen mit Wirkung vom 1. April 1954. 
V ersorgungsansp1•iiche, die auf Grund des § 27 a des 
Einsatzfürsorge- und Verso1•gungsgesetzes erworbe11 
sind, bleiben dem Grunde nuc11 gewahrt. 

(2) Die Witwen, deren Witwengeld sich bis zum 
31. März 1954 nacli § 27 a des Einsat~fürsorge- und 
Versorgungsgesetzes hereclmet, erhalten als Aus
gleicliszulage für die Zeit vom 1. April 1954 bis zum 
30. Juni 1954 den Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Witwengeld, das ihnen am 31. März 1954 gemäß 
§ 27 a des Einsatzfürsorge- und Verso.rgungsgesetzes 
gezahlt wurde, und dem Witwengeld, das ihnen nac11 
allgemeinen versorgungsrechtlichen Bestimmungen 
am 1. April 1954 zu zahlen ist, für die Zeit vom 
1. Juli 1954 bis zum 31. Dezember 1955 die Hälfte 
dieses Unterschiedsbetrages. Die Ausgleichszulage 
wird längstens bis zum Wegfall des Witwengeldes 
gezahlt. 

(3) (neu) 
Die Waisen, deren Waisengeld sich bis zum 

31. März 1954 nach § 27 a des Einsatzfürsorge- und 
Versorgungsgesetzes bereclmet, erhalten uls Aus
gleic11szulage für die Zeit vom 1. A11ril 1954 bis zum 
Wegfall cles Waisengeldes, jedoch nicht iiher die 
Vollenchmg des vierundzwanzigsten Lehensjah1•es 
hinaus clen Unterscliieclsbehag zwischen clem Wai
sengeld, das ihnen um 31. Miirz 1954 gemäß § 27 a 
des Einsatzförso1·ge- und Versorgungsgesetzes ge
zahlt wurde, und clem Waisengeld, das ihnen nac11 
allgemeinen versorgungsrechtlichen Bestimmungen 
am !· April 1954 zu zahlen ist. 

(4) (neu) 
Im Fall einer Erhöhung cler V ei·sorgungs

beziige nac11 dem 31. März 1954 mindert sich die 
Ausgleicliszulage entsprechend. Die Ruhensvorsclll'if
ten des Bayerisclien Beamtengesetzes finden aucl1 
uuf die Ausgleichszulage Anwendung. 

Bcschl ul! des A usschnsses fii·r den St~a !sh1111shnlt: 

· Bei Art. 4 wird Abs. 5 angefügt: 

(5) Das lflitwengeld des unter dieses Gesetz fallenden 
Personenkreises darf den Mindestbetrag von monatlich 
200.- DM nicht unterschreiten. 



Gesetzesvorlage: 

Art. 5 

(J) Der ßuyerische Staut il'ägt die gesetzlichen 
Versorgungsbezüge für die Beamten der früheren 
staatlichen Polizeiverwaltungen und ihre Hinter
bliebenen aus den vor Ablauf des 8. Mai 1945 ein
getretenen Versorgungsfällen auch insoweit, als er 
nach § 82 Abs. 2 des Gesetzes zu Art. 131 GG. vorn , 
l l. Mai 1951 (BGBl. T S. 307) niclit zahlungspflichtig isi. 

(2) Der Bayerische Staat erstattet den Städten, 
die gemäß. § 82 Abs. 1 des Gesetzes zu Arl:. 131 GG. 
vorn U. Mai 1951 (BGBl. J S. 307) die Aufgaben der 
früheren staatlichen Polizeiverwaltungen i.ibernon1-
.men haben und darhit Dienstherren der Beamten 
dieser Dienststellen geworden sind, bei Eintritt des 
Versorg·ungsfalles durch Erreichung der Alters
grenze, dauernde Dienstunfähigkeit oder Tod den 
Anteil an den Versorgungsbezügen, der dem Ver
hältnis der bis zum Ablauf des 8. Mai 1945 im plan
mäfügen Beamtenverhältnis bei der Polizei zurück
geleg·ten vollen Dienstjahre zu den nach dem 8. Mai 
1945 im planmäßigen Gemeindedienst zurückgeleg
ten vollen Dienst,jahren entspricht. Die Bewilligung 
von.,Kannbezügen, für die den Staat eine Erstat
tungspflicht trifft, bedarf, soweit. das Staatsmini
steTium der Finanzen nichts anderes bestimmt, der 
Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen 
oder der von ihm ermächtigten Stelle. 

(3) Die Staatsministerien der Finanzen und des 
f nnern erlassen, jedes für seinen Geschäftsbereich, 
die zur Ausführung· erforderlichen Bestimmungen. 

Art. 6 

(:l) Versorgung·sbezüge der 'veiblichen Lehr
kräfte deren Grundgehaltssätze auf Grund der in 
Art. { des Gesetzes über den Wegfall der zehn~ 
prozentigen Kürzung der Grundgehalts- und Diäten
sätze der weiblichen Lehrkräfte vom 18. März 1948 
(GVBl. S. 59) angegebenen Vorschriften um zehn 
vom Hundert gekürzt ~vorden sind, werden aus den 
ungekürzten Ruhegehaltsätzen berechnet. 

• (2) Soweit im Hinblick auf die zehnprozentige 
Kürzung der G1•11ndgehaltsätze der weiblichen Lehr
kräfte deren Besoldungsdienstalter verbessert oder 
eine Ausgleichszulage. gewährt wurde, entfallen 
diese Verhessernngen. 

B e s c 11 l ii s s e d e r A n s s c h ii s s e : 
(Soweil nicht besonders vermerkt, sind es die ßesd11iisse der Ansscl1iiss~ 

fiit· ßesoldungsfrngen und l'iir dt•n Sfnnfshansl111ll) 

Art. 5 

Un vel'äl1Clel'I: 

Art. 6 

Unverändert 

Art. 7 (neu) 

(1) Soweit Beamte am 8. Mai 1945 in einem 
Beamtenverhältnis bei einer Dienststelle im recltts
rlieinischen Bayeru als ilirer Stammbehörde gestan
den haben, gilt ili.r Bemntenverhältnis auch ohne 
Aushändigung einer neuen Ernennungsurkunde als 
von demjenigen bayerischen öffentlich - rechtlichen 
Dienstlierrn fortgeführt, cler bei der Neuordnung 
der staatsrechtliclien Verhältnisse die Aufgaben der 
Dienststelle fortgeführt oder ganz oder iiberwie
gend iihernommen hat. Art. 162 des Bayerischen 
Beamtengesetzes vom 28. Oktober 1946 (GVBI. S. 349) 
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Gesetzesvorlage: 

Fünfter Abschnitt: 

Inkrafttreten 

Art. 7 

· (1) Dieses Gesetz ist dringlich. 

(2) Es treten in Kraft 
Art. 2 Nr. 3 und 5 am 7. November 1946, 
Art. 3 am 1. November 1950, 
Art. 5 am 1. April 1951, 
Art. 6 am 1. April 1953, 
Art. 2 Nr. 4, 8 und 9 am 1. September 1953 

die übrigen Vorschriften am ....... 1953. 

(3) Die durch Art. 2 Nr. 4 .dem Bayerischen Be
amtengesetz eingefügten Art. 100 a und 100 h fin
den auch Anwendung auf die vor dem 1. Septem
ber 1953 eingetretenen Versorgungsfälle, soweit 
auf diese das Deutsche Beamtengesetz vom 26. Ja
nuar 1937 (RGBl. I S. 39) oder das Bayerische 
Beamtengesetz vom 28. Oktober 1946 (GVBL S. 349) 
anzuwenden ist. ' 

(4) Die§§ 2 und 3 der Dritten Verordnung zur 
Sicherung der Währung und der öffentlichen Fi
nanzen vom 21". März 1949 (GVBL S. 65)·treten mit 
Wirkung vom 1. April 1951 außer Kraft. ' 

(5) Das Staatsministerium der Finanzen erläßt 
die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Vorschriften. 

Beschlüsse cler Ausschüsse: 
(Soweit nirltt besmulel's vermerkt, sind es clie Beschliis!fe der Ausscl1iisse 

für Besolchmgsfrngen mul iiir den Stun!shnushult) 

und die für die auße1• Dienst gestellten Beamten 
ergangenen V orsclll'iften bleiben unberührt. Die An
stellungsbehörde hat dem Beamten auf Verlangen 
eine Bescheinig11ng über seinen allgemeinen Rechts-· 
stand zu erteilen. 

(2) Ein Anspruch auf Nachzahlung von Beziigen 
wird durch die Bestimmung in Abs. 1 Satz 1 nicht 
begründet. 

Überschriften 
Unverändert 

Art. 8 

(1} Unverändert 

(2) Es treten in Kraft 
Art. ·1 Nr. 2, 8 und 10 am 7. November 1946,_ 
Art. 2 am 1. November 1950, 
Art. 5 am 1. April 1951, 
Art. 6 am 1. April 1953, 
Art. 1 Nr. 5, 9, 11, 13 und 14 am 1. September 

1953, 
die übrigen Vorschriften am 1. April 1954. 

(3) Die durch Art. 1 Nr. 5, 9 und 11 dem Baye
rischen Beamtengesetz eingefügten Art. 93 Abs. 2, 
Art. 100 a, 100 b, 100 c und 118 a finden auch Anwen
·dung auf die vor dem 1. September 1953 ein

. getretenen Versorgungsfälle, soweit auf diese das 
Deutsche Beamtengesetz vom 26. Januar 1937 (RGBl. I 
S. 39) oder das Bayerische Beamteng·esetz vom 
28. Oktober 1946 (GVBL S. 349) anzuwenden ist. 

(4) (neu) 
Art. 1 Nr. 7 findet auch Anwendung auf die 

vor dem 1. April 1954 eingetretenen Versorgungs
fälle. 

(5) Unverändert 

(6) Unveränd~rt 


